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Vereinigung der Unternehmensverbände 
in Berlin und Brandenburg e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUNDSCHREIBEN –  U 137/2021 

Verordnung über die Bezugsdauer und Verlängerung der Erleichterungen der 

Kurzarbeit (Kurzarbeitergeldverlängerungsverordnung) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Bundeskabinett hat am 24. November 2021 eine Verordnung über die 

Bezugsdauer und Verlängerung der Erleichterungen der Kurzarbeit 

(Kurzarbeitergeldverlängerungsverordnung – KugverlV) beschlossen. Damit werden 

die wesentlichen Regelungen zum Kurzarbeitergeld verlängert. 

 

Die folgenden Regelungen werden umgesetzt:  

 

▪ Die Möglichkeit nur Nutzung der maximalen Bezugsdauer für das 
Kurzarbeitergeld von 24 Monaten wird um drei Monate bis zum 31. März 2022 
verlängert. Die maximale Bezugsdauer bleibt mit 24 Monaten insgesamt aber 
unverändert (§1 KugverlV). 

 

▪ Bis zum 31. März 2022 bleibt das Mindestquorum weiter auf 10 Prozent 
abgesenkt. Außerdem wird weiterhin auf den Aufbau negativer 
Arbeitszeitsalden verzichtet (§2 KugverlV). 

 

▪ LeiharbeitnehmerInnen erhalten bis 31. März 2022 weiterhin die Möglichkeit 
Kurzarbeitergeld zu beziehen (§4 KugverlV). 

 

▪ Ab dem 01. Januar 2022 bis zum 31. März 2022 werden den Arbeitgebern noch 
50 Prozent (bisher 100 Prozent) der allein von ihnen zu tragenden 
Sozialversicherungsbeiträge während des Kurzarbeitergeldbezuges erstattet 
(§3 KugverlV). 
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▪ Beginnen die Beschäftigten während der Kurzarbeit 
Weiterbildungsmaßnahmen, können weitere 50 Prozent der 
Sozialversicherungsbeiträge erstattet werden (§106a SGB III). Damit soll ein 
Anreiz für die Aufnahme von Weiterbildungsmaßnahmen gesetzt werden. 

 

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Die beschlossene Verordnung finden 

Sie im Anhang. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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